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Überblick Schulhomepage 

Möchten Sie sich einen Überblick darüber verschaffen, was es bei der Erstellung einer 
Schulhomepage aus rechtlicher Sicht zu beachten gibt? Lesen Sie diese kurze, allgemeine  
Einführung zu den folgenden Punkten: 

Namenswahl und Namensrecht � 

� 

� 

� 

� 

� 

Nutzung fremder Inhalte 
Vermeidung strafbarer Inhalte 
Beachtung fremder Persönlichkeitsrechte 
Verantwortlichkeit für eigene und fremde Inhalte 
Impressum 

Namenswahl und Namensrechte 
Domainnamen 
Damit die Schulhomepage im Internet erreichbar ist, brauchen Sie zunächst einen Namen für 
die Website. Sie können dazu entweder eine eigene Domain anmelden (z.B. <www.Max-
Mustermann-Schule.de>) oder aber die WWW-Seiten unter einer bereits bestehenden Do-
main eines Host Service Providers anbieten (z.B.: http://home.t-online.de/home/Max-
Mustermann-Schule.htm). Im erstgenannten Fall ist von Bedeutung, dass eine neue Domain 
von der zuständigen Registrierungsstelle im Internet nur dann eingetragen wird, wenn sie 
nicht bereits von einem anderen Nutzer belegt ist. 

Falls der Name Ihrer Schule bereits als Domainname vergeben und Sie deswegen mit Ihrer 
Lieblingsadresse nicht eingetragen werden, können Sie allerdings einen geringfügig abwei-
chenden Domainnamen wählen. Unter bestimmten Umständen können Sie den Domainin-
haber jedoch – notfalls gerichtlich – auch zur Freigabe der Domain zwingen; dies ist etwa 
dann möglich, wenn der Inhaber keinerlei Rechte an dem Domainnamen geltend machen 
kann und diesen nur registriert hat, um Sie an der Beantragung und Nutzung der Domain zu 
hindern. 

Bei der Registrierung einer eigenen Domain müssen Sie allerdings auch selbst darauf ach-
ten, keine fremden Namens- oder Kennzeichenrechte zu verletzen. Wenn Sie als Domain-
namen den Namen der Schule mit dem Zusatz "-schule", "-gymnasium" oder ähnliches wäh-
len, wird dies in der Regel unproblematisch sein. Bei Domains ohne derartige Zusätze müs-
sen Sie hingegen sorgfältiger prüfen, ob dem Wunschnamen fremde Rechte entgegenste-
hen; so etwa wenn für die Schülerzeitung oder Schülerhomepages, die auf dem Schulserver 
gehostet werden, eigene Domainnamen registriert werden. 

Nutzung fremder Inhalte (auch durch Links) sowie Schutz eigener Inhalte 
Anschließend stellt sich die Frage, welche Inhalte auf der Schulhomepage präsentiert wer-
den sollen und dürfen. 
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Urheberrechtlicher Schutz für geistige Schöpfungen 
In rechtlicher Hinsicht ist dabei zunächst zu beachten, dass bestimmte Inhalte – vor allem 
urheberrechtlich – geschützt sind. Urheberrechtlichen Schutz genießen z.B. Texte, Grafiken, 
Bilder, Musikstücke, Datenbankwerke und Computerprogramme, soweit diese eine eigen-
ständige geistige Schöpfung darstellen. Darüber hinaus werden vom deutschen Urheber-
recht nicht nur derartige Schöpfungen, sondern auch Leistungen anderer Art geschützt, wie 
z.B. die Investitionen eines Datenbankherstellers – nicht zu verwechseln mit dem Urheber 
eines Datenbankwerkes – oder die Leistungen eines Fotographen; auch umfangreiche Link-
listen können ggf. diesem Schutz unterliegen. 

"Gemeinfreie" Werke 
Ausgenommen vom Schutz des Urheberrechts sind jedoch bestimmte "gemeinfreie" Werke 
wie amtliche Gesetzessammlungen sowie Werke, bei denen die Schutzfrist abgelaufen ist 
(bei geschützten Werken in der Regel 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers); solche Wer-
ke können frei verwendet werden. Erlaubt sind in einem gewissen Rahmen auch Zitate aus 
Werken und Zitate geschützter Leistungen; vom Zitatrecht gedeckt sein kann dabei nicht nur 
die Verwendung von Textteilen, sondern auch von Bildern. 

Links 
Bei Links auf fremde Inhalte ist zu unterscheiden: Sofern beim Anklicken des Links der be-
zuggenommene Inhalt unverändert und unter der fremden Adresse erscheint, ist dies urhe-
berrechtlich unproblematisch. Eine unzulässige Nutzung kann dagegen vorliegen, wenn die 
bezuggenommenen Inhalte durch spezielle Links automatisch in das eigene Angebot einge-
bunden werden, so dass der Nutzer nicht mehr erkennen kann, von wem der Inhalt ur-
sprünglich stammt; dies ist insbesondere bei Inline Links und beim Framing der Fall. Es wäre 
daher z.B. unzulässig, wenn Sie ohne Genehmigung des Urhebers eine Graphik von dessen 
WWW-Seite per Link so in Ihre eigene WWW-Seite einbinden würden, dass diese automa-
tisch beim Aufruf Ihrer Seite geladen und als Bestandteil Ihrer Seite angezeigt wird. 

Nutzungsrechte 
Falls bei urheberrechtlich geschützten Werken kein Ausnahmetatbestand vorliegt, muss für 
eine Verwendung auf der eigenen Homepage die Zustimmung des Rechteinhabers eingeholt 
werden. Dies kann der Urheber selbst sein, der Leistungsschutzberechtigte (z.B. der Betrei-
ber einer Datenbank), der Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts (z.B. der Arbeit-
geber der Lehrkraft, welche das Werk im Rahmen ihres Anstellungsverhältnisses schuf) oder 
eine Verwertungsgesellschaft (z.B. GEMA, VG-Bild-Kunst). 

Abmahnung 
Wenn Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte unzulässigerweise für Ihre Homepage ver-
wenden, müssen Sie damit rechnen, im Rahmen einer sog. Abmahnung aufgefordert zu 
werden, die Verletzung zukünftig zu unterlassen und eine entsprechende strafbewehrte Un-
terlassungserklärung abzugeben. Soweit es nicht um die Einbeziehung fremder Inhalte in die 
eigene Homepage geht, sondern um die Verteidigung der eigenen Inhalte gegen eine unzu-
lässige Verwertung, gelten die vorgenannten Grundsätze entsprechend. In diesem Falle 
können Sie sich gegen Verstöße mittels einer Abmahnung zur Wehr setzen. 

Vermeidung strafbarer Inhalte 
Die eingestellten Inhalte dürfen sodann auch nicht gegen gesetzliche Verbote verstoßen. Die 
entsprechenden Verbote sollten vor allem bekannt sein, wenn Schüler auf dem Schulserver 
in eigener Verantwortung erstellte WWW-Seiten anbieten. 

Absolute – das heißt für jedermann geltende – Verbote bestehen insbesondere im Hinblick 
auf Kinder-, Gewalt und Tierpornographie, die Kennzeichen von und die Propaganda für ver-
fassungswidrige Organisationen, Volksverhetzung und Auschwitzlüge, Gewaltverherrlichung, 
Beleidigungen und Verleumdungen. Bei Kinderpornographie ist zudem bereits der vorsätzli-
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che Besitz strafbar (stößt man beim Surfen unbeabsichtigt auf entsprechende Inhalte, so 
müssen sie deswegen sofort auf dem eigenen Rechner – z.B. im Cache – gelöscht werden). 

Relative – das heißt nur das Zugänglichmachen für Jugendliche erfassende – Verbote be-
stehen für einfache Pornographie sowie für sonstige jugendgefährdende Inhalte (z.B. Inhalte, 
welche den Krieg verherrlichen oder dem Drogenkonsum Vorschub leisten). Dabei können 
sich schwierige Abgrenzungsfragen ergeben, zum Beispiel wenn harte Pornographie (die 
absolut verboten ist), einfache Pornographie und sonstige jugendgefährdende Inhalte (die 
zwar Erwachsenen zugänglich gemacht werden dürfen, nicht jedoch Jugendlichen) sowie 
einfache (und allgemein erlaubte) Erotik abzugrenzen sind. Besonders weitreichende Verbo-
te bestehen dabei im Bereich von jugendgefährdenden (insbesondere von der Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Schriften indizierten) Schriften: Hier ist nicht nur die vorsätzli-
che, sondern auch die fahrlässige Verbreitung strafbar. 

Beachtung fremder Persönlichkeitsrechte 
Ein Inhalt auf der Homepage kann auch unter dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsschut-
zes verboten sein. 

Fotos 
Die Veröffentlichung der Fotos von Lehrkräften sowie von Schülerinnen und Schülern setzt 
im Regelfall voraus, dass diese in die Veröffentlichung eingewilligt haben. Eine solche Einwil-
ligung erfordert bei sehr jungen Schülern (etwa bis zwölf Jahren) eine entsprechende Erklä-
rung aller Erziehungsberechtigten; bei älteren, aber noch minderjährigen Schülerinnen und 
Schülern (unter achtzehn Jahren) sollte eine Einwilligung sowohl der Schüler als auch der 
Erziehungsberechtigten eingeholt werden. 

Damit die Einwilligung wirksam ist, müssen die Betroffenen umfassend über die beabsichtig-
te Veröffentlichung aufgeklärt werden. Bei der Einholung der Einwilligung darf kein Druck 
ausgeübt werden; auch sollten die Betroffenen darauf hingewiesen werden, dass ihre Einwil-
ligung jederzeit widerruflich ist (letzteres ist allerdings nicht unbestritten). 

Personenbezogene Daten 
Die gleichen Grundsätze gelten für die Veröffentlichung anderer personenbezogener Daten 
von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften, z.B. von Vor- und Nachnamen, Post-
anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Schülerinnen und Schülern, Erzie-
hungsberechtigten oder Lehrkräften sowie von Schüler- und Lehrerlisten, Noten und andere 
Bewertungen, Lehrverpflichtungen und Lehrbefähigungen der Lehrkräfte, persönlichen Ver-
hältnissen (Familienstand, Hobbys usw.) oder Gewohnheiten (Raucher, Sportler usw.). Nicht 
erfasst werden dagegen anonymisierte Angaben, die keiner konkreten Person mehr zuge-
ordnet werden können, z.B. ein allgemeiner Notenspiegel. 

Verstöße gegen den Datenschutz stellen – ebenso wie Urheberrechtsverletzungen – Strafta-
ten dar, die allerdings weniger streng verfolgt und geahndet werden, wie die oben genannten 
Verstöße gegen die allgemeinen Verbote des Strafgesetzbuchs. 

Verantwortlichkeit für eigene und für fremde Inhalte 
Bei Verstößen gegen die vorgenannten Regelungen kann eine Verantwortlichkeit nicht nur 
für eigene Handlungen und Inhalte bestehen, sondern auch für fremde Aktivitäten. 

Volle Verantwortlichkeit für eigene Handlungen und Inhalte 
Eine strafrechtliche oder zivilrechtliche Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen sowie 
Verstöße gegen strafrechtliche Verbote und datenschutzrechtliche Regelungen besteht zu-
nächst und unproblematisch dann, wenn man die entsprechenden Inhalte selbst produziert 
oder ins Netz stellt. Das Gleiche gilt selbstverständlich, wenn man eine andere Person mit 
der Produktion oder Einstellung der entsprechenden Inhalte beauftragt. In all diesen Fällen 
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gehen die Regelungen über die Verantwortlichkeit von Online-Anbietern im Teledienstege-
setz und im Mediendienste-Staatsvertrag der Länder von eigenen oder zu eigen gemachten 
Inhalten aus, für die es online ebenso wenig wie offline irgendeine Einschränkung der Haf-
tung gibt, sondern es bei den Verantwortlichkeitsregeln der allgemeinen Gesetze bleibt. 

Stellt eine Lehrkraft Computerspiele für ihre Schüler auf die Schulhomepage (oder beauftragt 
sie einen ihrer Schüler hiermit), so kann sie zum Beispiel wegen der fahrlässigen Verbreitung 
von jugendgefährdenden Inhalten strafbar sein, wenn sich unter den angebotenen Spielen 
ein von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indiziertes Computerspiel (wie 
z.B. Doom oder Wolfenstein 3D) befindet. 

Begrenzte Verantwortlichkeit für fremde Inhalte 
Eine beschränkte Verantwortlichkeit gilt dagegen für Diensteanbieter im Hinblick auf fremde 
Informationen, die sie für einen Nutzer speichern. Da die Diensteanbieter diese Informatio-
nen nicht alle proaktiv überprüfen können, sind sie strafrechtlich nach § 11 TDG (ähnlich wie 
nach § 5 Abs. 2 MDStV) nicht verantwortlich, wenn sie keine Kenntnis der rechtswidrigen 
Handlung oder Information haben oder wenn sie unverzüglich nach Kenntniserlangung die 
Information entfernen oder den Zugang zu ihr sperren. Zivilrechtliche Schadensersatzan-
sprüche können allerdings auch schon dann bestehen, wenn Tatsachen oder Umstände be-
kannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder Information offensichtlich wird. Diese 
sog. Haftungsprivilegierung (d.h.: Besserstellung) des online-Bereichs gegenüber dem offli-
ne-Bereich gilt allerdings nicht, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter untersteht oder von 
ihm beaufsichtigt wird (wobei der Gesetzgeber offen gelassen hat, ob auf ein Aufsichtsver-
hältnis als solches oder aber speziell im Hinblick auf das betreffende Informationsangebot 
abzustellen ist). 

Die etwas komplizierte gesetzliche Regelung kann durch die Abwandlung des obigen Bei-
spiels verdeutlicht werden. Wird die vorgenannte Spielesammlung mit einem indizierten Spiel 
auf dem Schulserver von einer schulfremden Person zusammengestellt, so ist die für den 
Schulserver zuständige Lehrkraft nur bei (positiver) Kenntnis des indizierten Spiels verant-
wortlich. Wird die Spielesammlung dagegen von Schülerinnen und Schülern der den Server 
betreibenden Schule erstellt, so kommt die für den Schulserver zuständige Lehrkraft nicht in 
den Genuss der Privilegierung, sondern haftet gegebenenfalls bei einer fahrlässigen Auf-
sichtspflichtverletzung. 

... und Sonderfragen bei Links 
Bei Links gelten nicht nur die oben genannten Besonderheiten im Hinblick auf die Urheber-
rechte an den Inhalten der verlinkten Seiten. Besondere Probleme stellen sich hier auch, 
wenn die über den Link in Bezug genommenen Inhalte gegen Strafgesetze verstoßen. Die 
Verantwortlichkeit für Links gehört allerdings zu einem der umstrittensten Bereiche des Inter-
netrechts, zumal die Begründung der Bundesregierung zur Neuregelung der Verantwortlich-
keitsvorschriften des Teledienstegesetzes aus dem Jahr 2001 feststellt, dass davon abgese-
hen wurde, "Regelungen für Hyperlinks mit aufzunehmen" und es "ohne spezielle Beschrän-
kungen der zivil- oder strafrechtlichen Verantwortlichkeit ... für Hyperlinks bei der Haftung 
nach allgemeinen Vorschriften" bleibt. Aus diesem Grunde sollte man zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht davon ausgehen, dass für Links im Internet irgendwelche Einschränkungen 
der allgemeinen Verantwortlichkeit  gelten, sondern die allgemeinen Haftungsregelungen 
und Sorgfaltspflichten anwenden. 

Da verschiedene Straftatbestände und zivilrechtliche Haftungsregelungen bereits ein fahr-
lässiges Verhalten ausreichen lassen, sollten individuell gesetzte Links deswegen in der Re-
gel zumindest im Hinblick auf die erste Verlinkungsebene überprüft werden. Ergeben sich 
dabei Anhaltspunkte dafür, dass sich unterhalb der ersten Linkebene strafbare Inhalte befin-
den, so können weitere Überprüfungen angezeigt sein. Die Sorgfaltspflichten dürfen insoweit 
jedoch auch nicht überspannt werden, wenn das - gerade in der Verlinkung bestehende - 
Charakteristikum des Internets und die Meinungsfreiheit nicht beeinträchtigt werden sollen. 
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Großzügigere Maßstäbe müssen insbesondere auch für Suchmaschinen gelten, die ihre 
Übersichten automatisiert erstellen. 

... und weitere Sonderfragen für elektronische Schülerzeitungen 
Bei Schülerzeitungen liegt die Verantwortlichkeit zunächst - und unstreitig - bei den Schüle-
rinnen und Schülern, welche die Inhalte produzieren. Bei den für die Schülerzeitung oder ihre 
einzelnen Rubriken zuständigen Personen (die nach § 6 des Mediendienste-Staatsvertrages 
im Impressum zu nennen sind) kann eine strafrechtliche Verantwortlichkeit oder (z.B. bei 
Beleidigungen oder Verleumdungen) auch eine zivilrechtliche Haftung vor allem dann in Be-
tracht kommen, wenn diese Personen ihren Sorgfaltspflichten nicht nachkommen. 

Eine Verantwortlichkeit des Schulträgers und der Schulleitung sollte dagegen zumindest in 
den Bundesländern ausgeschlossen sein, in denen die Schulgesetze festlegen, dass die 
Schülerzeitung außerhalb der Verantwortung der Schule steht. Auch in diesen Bundeslän-
dern kann sich eine Verantwortlichkeit der Schulleitung oder der zuständigen Lehrkräfte je-
doch insbesondere dann ergeben, wenn die Schülerzeitung auf dem Schulserver angeboten 
wird und entsprechende Inhalte trotz Kenntnis nicht entfernt werden (vgl. zu dieser Haftung 
für die von einem Diensteanbieter gespeicherten Inhalte näher oben). 

Zu guter letzt: Das Impressum nicht vergessen 
Bevor die Schulhomepage freigeschaltet wird, ist noch an das Impressum zu denken, das 
nach dem Teledienstegesetz (TDG) bzw. dem Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV) unab-
hängig davon erforderlich ist, ob es sich um eine private Homepage, die Homepage eines 
Unternehmens oder auch eine offizielle Schulhomepage handelt. Das Impressum einer offi-
ziellen Schulhomepage könnte im Hinblick auf die erforderlichen Pflichtangaben etwa die 
folgenden Angaben enthalten (die natürlich um zusätzliche Informationen z.B. zur Kontakt-
aufnahme mit dem Webmaster oder zu den Inhabern von Urheberrechten erweitert werden 
können): 

 

Impressum: 

Max-Mustermann-Gymnasium 
Musterstraße 88 
88888 Musterstadt 

Schulträger: 

Bezeichnung (z.B. Bundesland, Landkreis, Kommune etc.) 
Musterallee 1-10 
9999 Mustergroßstadt 

Vertretungsberechtigt: 

OStDin Helga Pauker, Schulleiterin 
StD Herbert Tachert, stellvertretender Schulleiter 

 

Kontakt: 

Telefon: (0 12 34) 56 78 90 10 
Telefax: (0 12 34) 56 78 90 99 
E-Mail: sekretariat@max-mustermann-gymnasium.de 

Verantwortlicher i.S.d. § 6 Abs. 2 MDStV: 
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